
..................................................  ................................................. 

..................................................  (Ort, Datum) 
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Landratsamt Rastatt 
-Straßenverkehrsamt- 
Untere Wiesen 6 
 
76437 Rastatt 
 
 
Antrag auf Seminarerlaubnis nach § 31 FahrlG 
 
Antragsteller: 
 
Name: ........................................................................................................................................... 

geb.: ........................................................... in: ............................................................................. 

Wohnort: ...................................................................................................................................... 

Fahrlehrerlaubnis Kl.: ...................... vom: ........................... Behörde ........................................ 
 
Ich beantrage die Seminarerlaubnis gem. § 31 FahrlG für  
 

 Aufbauseminare für Fahranfänger nach § 2a StVG (ASF) 
 Aufbauseminare für Punkteauffällige nach § 4 StVG (ASP) 

 
und erkläre, dass ich 
 

1. die Fahrlehrerlaubnis der Klassen A und BE besitze, 
 

2. innerhalb der letzten fünf Jahre mindestens drei Jahre lang Fahrschüler der Klassen 
A und BE hauptberuflich theoretischen und praktischen Unterricht erteilt habe und 

 
3. an einem mindestens sechstägigen von der zuständigen obersten Landesbehörde oder 

der von der Landesregierung bestimmten Stelle anerkannten Einweisungslehrgang 
mit Erfolg teilgenommen habe. 

 
.......................................... .................................................. 
(Ort, Datum) (Unterschrift) 
___________________________________________________________________________ 
 

Hinweis für den Antragsteller 
 
Diesem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
 
1. Fahrlehrerschein 
 
2 Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem mindestens sechstägigen von der 

Landesbehörde oder der von der Landesregierung bestimmten Stelle anerkannten Einwei-
sungslehrgang 

 
3. Nachweis einer mindestens dreijährigen hauptberuflichen Erteilung theoretischen und 

praktischen Unterrichts an Fahrschüler der Klassen A und BE innerhalb der letzten fünf 
Jahre (z. B. Fahrschulerlaubnis, Bescheinigung der beschäftigenden Fahrschule) 


